


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
 
Entsprechend § 20 der Gefahrstoffverordnung müssen Arbeitnehmer vor der 
Beschäftigung anhand der Betriebsanweisung unterwiesen werden. Danach 
müssen Unterweisungen mindestens einmal jährlich mündlich und arbeits-
platzbezogen erfolgen. 
Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von dem 
Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. 
Die Betriebsanweisungen der Tana - Chemie GmbH ist auf das Produkt bezogen.  
Evtl. objektspezifische Gegebenheiten können Änderungen bzw. Ergänzungen 
erforderlich machen. 
 


